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   An alle 
Freiwilligen Feuerwehren Südtirols 
 
An alle 
Bezirksfeuerwehrverbände 
 
An alle 
Bezirksfunktionäre 
 
An die Mitarbeiter des 
Landesfeuerwehrverbandes 
 
u.z.K. 

 

An Herrn Landesrat 
Arnold Schuler 
 
An Herrn Ressortdirektor 
Dr. Klaus Unterweger 
 
An die  
Agentur für Bevölkerungsschutz  

 
Tel. +39 0471 552111 
Telefax   +39 0471 552122 
E-mail:  lfv@lfvbz.it 
Internet:  http://www.lfvbz.it/ 
 

Raiffeisenkasse Etschtal- Filiale Vilpian 
Cassa Raiffeisen Etschtal - Fil. Vilpiano 

Swift-BIC:  RZSBIT21042 
IBAN: IT81N0826958961000301000055 

Steuernummer / Codice Fiscale: 80009700214 

   

    

Vilpian, 20.12.2021 

Prot. Nr. 503 /2022 
 
 
Betrifft:  Mitteilungen 
 
 

Rundschreiben Nr. 5/2021 
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1. Mitteilungen 
 

1.1 Mitgliederlisten 
Nachdem alle Feuerwehren die Möglichkeit haben die Mitgliederliste über das ZMS-
Programm einzusehen und auszudrucken werden keine Mitgliederlisten mehr in 
Papierform zugeschickt.  
Wir bitten die Mitgliederliste genauestens zu kontrollieren und evtl. notwendige 
Korrekturen (z. B. wenn Mitglieder, die älter als 65 Jahre sind noch als Aktive 
aufscheinen oder Mitglieder über 17 noch als Mitglieder der Jugendgruppe geführt 
werden) zu melden.  
 

1.2 Termine 2022 (sofern Abhaltung möglich)  

 

Datum Veranstaltung Ort 
Veranstalter / 
Anmerkungen 

19.02.2022 Landesmeisterschaft Ski Alpin Obereggen BF, BFV Obervinschgau 

02.04.2022 Bezirksfeuerwehrtag Margreid BFV Unterland 

03.04.2022 Bezirksfeuerwehrtag Mals BFV Obervinschgau 

03.04.2022 Bezirksfeuerwehrtag Lajen BFV Brixen/Eisacktal 

09.04.2022 Bezirksfeuerwehrtag St. Christina BFV Bozen 

09.04.2022 Bezirksfeuerwehrtag St. Walburg BFV Meran 

23.04.2022 Bezirksfeuerwehrtag Martell BFV Untervinschgau 

23.04.2022 Bezirksfeuerwehrtag Stern BFV Unterpustertal 

24.04.2022 Bezirksfeuerwehrtag Wahlen BFV Oberpustertal 

24.04.2022 Bezirksfeuerwehrtag Ridnaun BFV Wipptal/Sterzing 

06.05.2022 Landesfeuerwehrtag Vilpian LFV 

28.05.2022 Vorbereitungsbewerb Prags FF Prags 

11.06.2022 Vorbereitungsbewerb Steinegg FF Steinegg 

24.06.-
26.06.2022 

Landes-Feuerwehrleistungsbewerb 
Landes-Jugendfeuerwehrleistungs-
bewerb und Landesjugendzeltlager 

Neumarkt FF Neumarkt 

19.11.2022 Informationstag für Bezirksfunktionäre Vilpian LFV 

Frühjahr 
2022 

Atemschutz-Leistungsprüfung Deutschnofen FF Deutschnofen 

Herbst 
2022 

Atemschutz-Leistungsprüfung Martell FF Martell 

 
Die Termine werden auch auf der Internetseite des Landesfeuerwehrverbandes 
veröffentlicht und laufend aktualisiert. 
 
 

2. Fahrzeugversicherung 2022 
 

Die Feuerwehrfahrzeuge sind auch im Jahr 2022 über das Land bei der 
Versicherungsgesellschaft Assimoco versichert. Die Versicherungsabschnitte wurden 
Euch bereits per Post zugeschickt. Es ist zwar nicht mehr notwendig diese an der 
Windschutzscheibe anzubringen, die Bestimmungen sehen aber vor, dass der Abschnitt 
im Fahrzeug mitgeführt werden muss. 
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Achtung: Die von der Versicherungsgesellschaft ausgestellten Abschnitte werden 
bereits von uns auf evtl. Fehler kontrolliert. Fehlende bzw. fehlerhafte Abschnitte werden 
von der Versicherungsgesellschaft richtiggestellt und in der Folge so schnell als möglich 
nachgereicht. Sollten trotzdem von Seiten der Feuerwehren noch Fehler festgestellt 
werden, so sind diese sofort dem Landesfeuerwehrverband zu melden, damit 
umgehend eine Richtigstellung veranlasst werden kann. 
Sollte ein Versicherungsabschnitt einer anderen Feuerwehr dabei sein, bitte 
sofort an den Landesverband zurückschicken. 
 
 

3. Coronalage und Tätigkeiten der Feuerwehr  
 

Aufgrund der Coronalage gelten derzeit (Stand: 20.12.2021 - Südtirol = gelbe Zone) 
folgende Regeln. 
 

3.1 Übungstätigkeit der Aktiven und Tätigkeit der Feuerwehrjugend 
Für Übungstätigkeiten der Aktiven und Tätigkeit der Feuerwehrjugend sind neben der 
grünen Bescheinigung (Covid-Zertifikat EU) bis auf weiteres auch noch die 
Nasenflügeltests ausreichend. Außerdem gelten die allgemeinen Regeln wie Mindest-
abstand 1 Meter, Handdesinfektion und Verpflichtung zum Tragen einer Schutz-maske.  
 

3.2 Teilnahme an Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule 
Für den Besuch von Lehrgängen und Übernachtungen an der Feuerwehrschule ist die 
grüne Bescheinigung notwendig. Außerdem gelten die allgemeinen Regeln wie 
Mindestabstand 1 Meter, Handdesinfektion und Verpflichtung zum Tragen einer Schutz-
maske.  
 

3.3 Sammlungen/Kalenderaktionen 
Die Durchführung von Sammlungen bzw. Kalenderaktion ist unter Beachtung folgender 
Maßnahmen grundsätzlich möglich: Tragen einer Schutzmaske, Handdesinfektion, 
Einhaltung des Mindestabstandes von 1 Meter zu anderen Personen, kein Betreten von 
geschlossenen Räumen. 
 

3.4 Hauptversammlung 
Die Hauptversammlung kann unter Beachtung folgender Regeln abgehalten werden: 
Teilnahme nur mit gültiger grüner Bescheinigung oder Nasenflügeltest, Tragen einer 
Schutzmaske, Handdesinfektion, Mindestabstand von 1 Meter. Die Versammlung soll in 
einem ausreichend großen und belüfteten Raum abgehalten werden (evtl. Nutzung der 
Fahrzeughalle überlegen). Die statutarisch vorgesehenen Punkte inkl. Ehrungen können 
durchgeführt werden; auf den gesellschaftlichen Teil muss aber leider aufgrund der 
Coronalage verzichtet werden.  
Hinweis: Eine Abhaltung als Videokonferenz oder in technischer Form (vgl. unser 
Rundschreiben 1/2020 vom 04.05.2020) ist grundsätzlich auch möglich. 
 
 

4. Überarbeitung Kriterien Atemschutztauglichkeit und neue 
Formulare U2 – „Ärztliches Gutachten über die Eignung für den 
Atemschutzdienst in der Feuerwehr“ 

 

Im Anschluss an ein Treffen der Bezirksfeuerwehrärzte, Vertreter der Bezirksverbände 
mit unserem Landesfeuerwehrarzt Dr. Alex Mitterhofer und dem Primar der Sportmedizin 
Dr. Stefan Resnyak wurden die Kriterien für die Atemschutztauglichkeit und zugehörigen 
Formulare angepasst. Wesentliche Neuerungen betreffen: 
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- EKG mit Belastung: statt des bisherigen Leistungstests mit Fahrrad-Ergometrie und 
175 W für 6 min. ist ein ausbelastender Tests vorgesehen. Aufgrund des Tests wird 
vom Arzt die Leistungsfähigkeit mit gut, durchschnittlich oder eingeschränkt bewertet.  
Wird eine Leistungsschwäche (= eingeschränkte Leistungsfähigkeit) vom Arzt 
festgestellt, ist von der Feuerwehr ein Finnentest (Atemschutz-Leistungstest) 
zur Überprüfung durchzuführen. Beschreibung und Unterlagen dazu sind auf 
unserer Internetseite unter https://www.lfvbz.it/downloads.html in der Rubrik 
LANDESFEUERWEHRSCHULE / LEHR- UND LERNMATERIAL FEUERWEHR / 
Atemschutz-Leistungstest (ASLT) veröffentlicht.  
Hinweis: Zur Überprüfung der Leistungsfähigkeit sollte für alle Atemschutzträger 
jährlich ein Atemschutz-Leistungstest durchgeführt werden. 

- Das Kriterium 20% Über- oder Untergewicht (gemäß Bronca Index – Größe in cm – 
100) als Bewertung für die Tauglichkeit wurde gestrichen.  

 

Die überarbeiteten Formulare (vgl. Anlage) bzw. Kriterien und Hinweise zur Prüfung 
der Leistungsfähigkeit mit „Finnentest“ gelten ab Jänner 2022. 
 
 

5. Vereinbarung für Zusammenarbeit bei Eisenbahnnotfällen 
 

Die Vereinbarung bezüglich Zusammenarbeit im Bereich Zivilschutz zwischen Ferrovie 
dello Stato (FS-Konzern), Regierungskommissariat und Autonomer Provinz Bozen wurde 
überarbeitet und Anfang Dezember vom Landeshauptmann unterschrieben. Die 
Vereinbarung sieht wie bisher vor, dass die gebietsmäßig und in den Alarmplänen 
vorgesehenen Freiwilligen Feuerwehren und zuständigen Funktionäre bei Eisenbahnnot-
fällen die Menschenrettung und Gefahrenabwehr und Koordinierungsaufgaben in 
Zusammenarbeit mit den Rettungsdiensten Weißes und Rotes Kreuz, den 
Freiwilligenorganisationen des Zivilschutzes, der Eisenbahn (FS-Konzern) und der 
Agentur für Bevölkerungsschutz durchführen. Für die Feuerwehren gibt es somit keine 
Änderungen. Die Vereinbarung liegt diesem Rundschreiben bei.  
 
 

6. Einbrüche in Feuerwehrgerätehäuser 
 

In letzter Zeit hat es leider einige Einbrüche in Feuerwehrgerätehäuser gegeben. Das 
Provinzkommando der Carabinieri hat uns gebeten den Feuerwehren den Einbau einer 
Videoüberwachungs- bzw. Alarmanlage zu empfehlen, damit Straftaten verhindert bzw. 
Anhaltspunkte für die Ermittlungen gegeben sind. Da die Feuerwehrgerätehäuser 
Gemeindestrukturen sind, empfehlen wir Euch mit dem Bürgermeister diesbezüglich zu 
sprechen.  
 
 

7. Veröffentlichungspflicht von öffentlichen Beiträgen 
 

Seit nunmehr zwei Jahren besteht für Unternehmen, Vereine, Stiftungen und sämtliche 
NON-Profit-Organisationen die Verpflichtung, den Erhalt von öffentlichen Beiträgen, 
Beihilfen und Förderungen, darunter auch die erhaltenen 5-Promille-Zuweisungen, ab 
einem Gesamtbetrag von über 10.000,00 Euro auf der eigenen Internetseite bzw. auf 
anderen digitalen Plattformen im darauffolgenden Jahr zu veröffentlichen. Auch die 
Freiwilligen Feuerwehren Südtirols fallen in diese Bestimmung hinein. 
Es gilt dabei das Kassaprinzip, d.h., es müssen nur jene Beiträge veröffentlicht werden, 
die im Bezugsjahr auch tatsächlich kassiert worden sind.  

https://www.lfvbz.it/downloads.html
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Die Veröffentlichung muss innerhalb 30. Juni des jeweiligen Folgejahres erfolgen. 
 

Bei unterlassener Veröffentlichung gelten Verwaltungsstrafen im Ausmaß von einem 
Prozent der erhaltenen Beiträge, wobei jedoch ein Mindestbetrag von 2.000 Euro 
vorgesehen ist. Wird binnen 90 Tagen nach der Beanstandung die Veröffentlichung 
immer noch nicht vorgenommen, müssen sogar die gesamten Beiträge 
zurückgezahlt werden. 
 

Die Veröffentlichung muss folgende Angaben enthalten (vgl. Anlage): 

 Bezeichnung und Steuernummer des Beitragsempfängers (Feuerwehr) 

 Bezeichnung des Beitragsgebers (Fraktion, Gemeinde, Land, Staat usw.) 

 der/die kassierte/n Betrag/Beträge (getrennt nach jeder einzelnen Zahlung) 

 das Datum des jeweiligen Inkassos 

 der jeweilige Grund 
Verfügt die betroffene Körperschaft über keine eigene Internetseite, so kann die 
Veröffentlichung gegebenenfalls auch auf dem Facebook-Account, falls vorhanden, 
oder auf der Internetseite des Verbandes erfolgen, bei welchem sie Mitglied ist. 
Für jene Feuerwehren und Bezirksverbände, die keine Internet- oder Facebook-Seite 
betreiben, besteht somit die Möglichkeit, die entsprechenden Daten dem 
Landesverband zur Veröffentlichung auf dessen Internetseite zu übermitteln. Hierfür 
muss das entsprechende Formblatt gemäß Anlage, welches auch auf der Internetseite 
des Landesverbandes (https://www.lfvbz.it/downloads.html | VERWALTUNG | 
BUCHHALTUNG) zur Verfügung steht, ausgefüllt und per E-Mail oder Fax dem 
Landesverband innerhalb 30. April des jeweiligen Folgejahres übermittelt werden. Der 
Landesverband wird dann die Veröffentlichung fristgerecht durchführen.  
 
 

8. Ehrenamtlich tätige Organisationen – Übermittlung von Unter-
lagen 

 

Wie bereits im Dezemberrundschreiben 2017 berichtet, werden mit der Reform des sog. 
3. Sektors alle ehrenamtlich tätigen Organisationen automatisch in das neu eingeführte, 
gesamtstaatliche Einheitsregister des Non-Profit-Bereichs (Registro unico nazionale del 
Terzo Settore - RUNTS) unter der Sektion „Ehrenamtliche Organisationen EO“ 
eingetragen. 
In der Provinz Bozen wird die Übertragung in das neue Einheitsregister vom Amt für 
Außenbeziehungen und Ehrenamt vorgenommen, wobei dies in zwei Stufen geschieht. 
Demnach sollte die provisorische Eintragung bis zum 22. Februar 2022 erfolgen und die 
definitive Eintragung spätestens am 21. August 2022 abgeschlossen sein.  
 

Mit dem Übergang auf das gesamtstaatliche Einheitsregister „RUNTS“ wird die 
Verpflichtung aller ehrenamtlichen Organisationen, innerhalb 31. Mai eines jeden 
Jahres einen Tätigkeitsbericht, eine Abschlussrechnung und eine Aufstellung der 
Spendeneinnahmen mit Angabe der Spender, falls diese nicht anonym bleiben, wie folgt 
abgeändert: 
Unterlagen: es muss nur mehr die Jahresabschlussrechnung eingereicht werden, 
welche ab 2022 (Bezugsjahr 2021) erstmals in Form einer Bilanz abgefasst werden muss. 
Dabei gilt, dass die Bilanz je nach der Höhe der erzielten Einkünfte im Bezugsjahr nach 
dem Kassaprinzip oder nach dem Kompetenzprinzip zu erstellen ist. 
Organisationen, die Einkünfte unter 220.000,00 Euro erzielt haben, können die Bilanz 
nach dem Kassaprinzip erstellen und jene, die Einkünfte im Ausmaß von 220.000,00 

https://www.lfvbz.it/downloads.html
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Euro und mehr erzielt haben, müssen die Bilanz nach dem Kompetenzprinzip erstellen.  
In diesem Fall ist beim Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt neben der Bilanz auch 
eine Vermögensaufstellung und ein entsprechender Bericht zu hinterlegen.  
Zu den Einkünften in dieser Hinsicht zählen alle erzielten Einnahmen aus Spenden, 
Veranstaltungen, aus Dienstleistungen, ordentlichen Beiträgen usw. mit Ausnahme von 
erhaltenen Investitionsbeiträgen (= außerordentliche Zuweisungen der Gemeinde und 
der Agentur für Bevölkerungsschutz). Somit dürften heuer wohl alle Feuerwehren unter 
der Schwelle von 220.000,00 Euro liegen und folglich zur Erstellung der Bilanz nach dem 
Kassaprinzip berechtigt sein. 
Der Landesverband wird im Zuge der Überarbeitung der Buchhaltungssoftware 
„FeuBu“ ein zusätzliches Modul einfügen, so dass neben der herkömmlichen 
Abschlussrechnung für die Abgabe an die Gemeinde auch die Bilanz nach den 
Vorschriften des 3. Sektors ausgedruckt werden kann.  
 

Termin:  Die Übermittlung der Bilanz an das Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt 
muss innerhalb 30. Juni eines jeden Jahres erfolgen. 
 

Die Übermittlung der Bilanz an das Amt für Außenbeziehungen ist unbedingt 
notwendig, da man andernfalls aus dem gesamtstaatlichen Einheitsregister des Non-
Profit-Bereichs RUNTS gestrichen wird und somit den Status als ehrenamtliche 
Organisation sowie alle steuerlichen Vergünstigungen, wie beispielsweise den Beitrag 
von 22% bei Fahrzeugankäufen, verliert. 
 
 

9. Statistiken 
 

9.1 Zusammenfassung der Tätigkeit 2021 – Auswertung über ZMS-Programm 
Alle Feuerwehren, welche die Berichte über das ZMS-Programm eingeben bitten wir 
innerhalb 31. Jänner 2022 die PDF-Datei der „Zusammenfassung der Tätigkeit“ an den 
jeweiligen Bezirksfeuerwehrverband (Mailadresse: info.bezX@lfvbz.org - anstatt X bitte 
die Nummer des jeweiligen Bezirkes verwenden) und an den Landesfeuerwehrverband 
(lfv@lfvbz.it) zu schicken. Mit dem Mail bestätigt die Feuerwehr, dass sie alle Tätigkeiten 
des Vorjahres erfasst hat. Die Jahreseinsatzstatistik ist im ZMS-Programm unter 
„Info/Alarmierung | Auswertungen | Auswertungen Berichte | Zusammenfassung der 
Tätigkeit“ abrufbar. 
Feuerwehren, die das Programm des Landesverbandes bis jetzt noch nicht nutzen, 
können ein entsprechendes Formular verwenden, welches auf der Internetseite des 
Landesfeuerwehrverbandes unter https://www.lfvbz.it/downloads.html | 
EINSATZ/DIENST/ALARMIERUNG | EINSATZBERICHT | Jahreseinsatzmeldung 
abrufbar ist und auch am Computer ausgefüllt werden kann (Excel-Tabelle). 
 

Hinweis: Die Nutzung des ZMS-Programms und auch des Buchhaltungsprogrammes 
„FeuBu“ stellt für die Feuerwehren eine Arbeitserleichterung dar und vereinfacht die 
Erstellung von Auswertungen auf Bezirks- und Landesebene. Deshalb bitten wir alle 
Feuerwehren, welche diese Programme noch nicht nutzen, dies in Zukunft zu tun und 
weisen darauf hin, dass der Landesfeuerwehrausschuss beschlossen hat, dass die 
Nutzung für alle Feuerwehren verpflichtend ist. 
 

 
9.2 Statistik Haushalt 2021 der Freiwilligen Feuerwehren 
Die allgemeine Zusammenfassung des Haushaltsvoranschlages für statistische Zwecke 
ist in zweifacher Ausfertigung innerhalb 31. Jänner 2021 ausgefüllt und unterschrieben 

mailto:lfv@lfvbz.it
https://www.lfvbz.it/downloads.html
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dem Bezirksverband zu übermitteln, der eine Kopie an den Landesfeuerwehrverband 
weiterleitet. Die Zusammenfassungen werden wie immer ausschließlich für statistische 
Zwecke verwendet.  
 
 

10. Ehrenamtliche Organisationen – PEC-Adresse 
 

Durch den Übergang vom Volontariatsregister in das neue Einheitsregister RUNTS wird 
es für die ehrenamtlichen Organisationen aller Wahrscheinlichkeit nach notwendig sein 
eine PEC-Adresse einzurichten.  
Der Landesverband beabsichtigt bei Bedarf einheitliche PEC-Adressen einzurichten, 
welchen den Feuerwehren zu einer geringen Jahresgebühr von ca. 10,00 Euro zur 
Verfügung gestellt werden können. Es ist somit nicht notwendig, dass die Feuerwehren 
sich selbst eine PEC-Adresse einrichten. Die Feuerwehren werden zu gegebener Zeit 
darüber informiert. 
 
 

11. Allfälliges 
 

Das Büro des Landesfeuerwehrverbandes, die Feuerwehrschule und die 
Atemschutzwerkstatt bleiben vom 24. Dezember 2021 bis einschließlich 2. Jänner 
2022 geschlossen.  
 

Im Namen aller Mitarbeiter möchten wir uns bei Euch allen für die positive 
Zusammenarbeit das ganze Jahr über bedanken und wünschen Euch und Euren 
Familien ein frohes Weihnachtsfest, Gesundheit und alles Gute für das Neue Jahr. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
Der Landesfeuerwehrpräsident    Der Direktor 
 
 
 
 
Wolfram Gapp      Dr.-Ing. Christoph Oberhollenzer 
 
 

Anlagen: 

 Formblatt „Ärztliches Gutachten über die Eignung für den Atemschutzdienst in der 
Feuerwehr“ – Formblatt für den Arzt 

 Formblatt „Ärztliches Gutachten über die Eignung für den Atemschutzdienst in der 
Feuerwehr“ – Formblatt für das Feuerwehrmitglied 

 Vereinbarung bezüglich Eisenbahnnotfälle (Ferrovie dello Stato, Regierungs-
kommissariat und Land Südtirol) 

 Formblatt „Mitteilung bezüglich Veröffentlichungspflicht von öffentlichen Beiträgen“ der 
Freiwilligen Feuerwehren 

 Formblatt „Mitteilung bezüglich Veröffentlichungspflicht von öffentlichen Beiträgen“ der 
Bezirksfeuerwehrverbände 


